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verurteilen alle Mittel irgendwelcher Art, durch welche die Konzeptionverhindert werden ſoll en kann nuLl Unter ſchwierigen Umſtändendie „fakultative Sterilität“ (Capellmann angeraten werden. Poenit
Juni 1880 Siehe hierüber ehmtu (II II. 851) Noldin, de

SEXO praecepto 6 bE  ert, Th IIIL 278 Der Abortus,
die künſtli bewirkte Ausſtoßung der Leibesfru 3u einer Zeit, In
welcher das Kind nicht imſtande iſt, außerhalb des Mutterſchoßeseben, iſt ebenfalls unerlaubt Noch vielmehr ind verboten alle die
Operationen, die bei der Geburt eine Tötung des Kindes direkt herbei⸗führen wie die obengenannten Perforation, Kraniotomie, Kephalo⸗1e Die Medizin empfindet mehr und mehr das Ungehörige dieſerOperationen, wenn ſie auch noch nicht auf dieſelbe verzichten können
glaubt. Geſtattet ſind nach der Lehre der ka  en DTA die Ein⸗
eitung der Frühgeburt einer Zeit, das ind außerhalb des
Mutterſchoßes (ben imſtande iſt, enn eS auch ſchwächlicher zurWelt kommt, und der Kaiſerſchnitt an der ebenden Mutter, nichtim einzelnen Falle die Gefahr für die Mutter ſo groß iſt, daß die
Operation einer direkten Tötung der Mutter gleichkommt. Bekanntlichhat aber der Kaiſerſchnitt bei dem Fortſchritte der Chirurgie und der
Antiſepſis, wenn EL rechtzeitig vorgenommen wird, günſtigere Erfolgeaufzuweiſen. In neueſter Zeit wird, wenn auch noch In wenigenällen, eine anſcheinend ausſichtsreiche Operation angewendet, die
Heboſteotomie. Die Durchſägung des Knochenrings des Beckens
Schambein, ſo daß dadurch eine Erweiterung des Beckens eintritt und
eine normale Geburt möglich iſt Da die Operation ohne effnungdes Mutterleibes, durch Einführung einer nadelartigen Säge geſchieeine bedeutende Verwundung der Utter dadurch nicht herbeigeführtwird, ſo eſtehen auch für die Mutter keine beſonderen éfahren und
auch für ſpäter keine nennenswerten en Folgen Die Operationwäre dann insbeſondere angezeigt, wo die Einleitung der Frühgeburtentweder überhaupt oder nicht mehr möglich iſt, weil der rechte Zeit⸗punkt erſäumt wurde Da, wie mediziniſcherſeits behauptet wird, die
Operation auch als Privatoperation möglich, eine Ueberführung un
eine öffentliche Klinik nicht nötig iſt, iſt en daß durch teſelbeeine große Anzahl von Kindern, welche durch die Medizin on geopfertworden wären, jetzt werden Vom Standpunkte der katholiſchenMoral ehe ich, ſoweit die Vorausſetzungen zutreffen, kein Bedenken

die Operation.
Wür burg. Univ.⸗Prof. Dir bEe  2*3III IN  10 von reſervierten Zenſuren.) Chriſta,ein nicht ungebildetes Fräulein, hat mehrere verbotene Bücher geleſen,daraus Grundſätze und Meinungen angenommen, die gröblichden Glauben verſtoßen, und dieſelben auch einigen Freundinnen bei⸗

zubringen erſucht. etzt hat ſie einem Wallfahrtsorte öffentlichedreitägige Exerzitien, die dort gehalten wurden, mitgemacht und legt
nun eine reumütige, aufrichtige Beichte ab
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age: Unter welchen beſonderen Bedingungen kann Chriſta
u der Beichte von dieſen Sünden ſofort abſolviert werden?

Chriſta hat durch die beſagten Uebertretungen außer den Sünden,
die ſie den Glauben begangen, ſich auch des Aergerniſſes und
falls ſie keine rechtmäßige Erlaubnis, verbotene Bücher leſen atte,
des ſchweren Ungehorſams das kir  1 Bücherverbot ſchuldig
gemacht. Für dieſe Sünden hat ſie aber zur Ausſöhnung mit ott
aAußer Reue nd Beichte noch andere en und Genugtuungen
3u leiſten. Darum hat auch der Beichtvater hier außer dem allgemeinen
3u einer gültigen Beichte erforderlichen Bedingungen insbeſondere noch
folgende Momente ins Auge zu EMi.

Chriſta nicht vielleicht kir  2  E Zenſuren inkur⸗
riert hat und welche?

und kommt hier die dem Papſte Sspéciali modo reſervierte,
1P80 ACtO eintretende Exkommunikation Qus der Konſtitution „Apost.
Sedis“ In rage „Omnes Christiana Hde apOstatas t
AC singulos haereticos Cte.“ Dieſer Strafe iſt Chriſta als verfallen
zu betrachten, ſie einen Glaubensſatz, den ſie als von
der definiert wußte, poſitiv und überlegt zweifelte, indem ſie
ihr Privaturteil dem Urteile der 11 freiwillig nicht unterwerfen
wollte, was ſchon die zur Häreſie erforderliche Hartnäckigkeit mM ſich
ſchließ oder ſie einen Glaubensſatz ogar geradezu leugnete
oder einen demſelben widerſprechenden Irrtum annahm und dieſe ihre
Zweifel oder Irrtümer vor anderen oder auch bloß für ſich allein
durch Worte oder Zeichen äußerlich geoffenbart hat, und enn ſie
endlich von der Zenſur o viel Kenntnis hatte, daß ſie wenigſtens
wußte, auf ein ſolches Vergehen ſei eine beſondere kirchliche Strafe
geſetzt Derſelben Strafe ware ſie ferner auch dann verfallen, wenn
ſie bei ihren Freundinnen oder bei anderen mit Erfolg für die
Annahme des Irrtums gewirkt ätte, auch ohne demſelben innerlich
formell huldigen. In dieſem Sinne werden un einer für Rom mit
Zuſtimmung Leo 1I erlaſſenen Inſtruktion diejenigen für exkom⸗
muniziert erklärt, „welche andere zum Schaden ihrer Seele verleiten,
katholiſche Predigten zu hören“. (Vergl bepfer 8 47.)

Was ferner das eſen, Beſitzen oder Aufbewahren
verbotener anbelangt, ſo iſt Chriſta auch der zweiten eben—
falls spéeciali modo dem Papſte reſervierten Exkommunikation Qus
der Konſtitution „Apost. Sedis“ verfallen, ſie mit Wiſſen de
kirchlichen Verbotes und der kirchlichen Strafe ohne Erlaubnis folgende
Bücher geleſen oder aufbewahrt 0  E „legentes. retinentes, impri-
nentes t quomodolibet defendentes“ IUbros apostatarum 61
haereticorum haeresim propugnantes“, alſo von Autoren verfaßt,
welche ſich formell einer bekennen oder ſich durch 8 Buch
als Häretiker offenbaren, enn in dieſen Büchern die Häreſie ſelbſt
ſtändig verteidigt wird, Unter Anführung von Beweisgründen
und nicht bloß Im Vorübergehen und al Nebenſache. 2 er von
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was immer für Autoren verfaßt, Häretikern oder Nichthäretikern,
welche ur apoſtoliſches reiben Unter der reſervierten Zenſur
namentlich verboten ſind Das unerlaubte Aufbewahren, Beſitzen
oder Leſen verbotener Bücher, die, ohne einer dieſer zwei Klaſſen
anzugehören, auf dem V  udex der verbotenen Bücher ſtehen zieht
die Sünde, nicht aber die beſagte Strafe nach ſi

„Retinentes Vel legentes“ bezeichnet bepfer 235
Im Deutſchen mit dem Ausdrucke: „Verbotene Bücher haben oder
zu leſen.“

II ſt Chriſta un der Beicht ermahnen und 3u belehren, auf
welche Weiſe ſie ſich der verbotenen Bücher, wenn ſie noch hat,
3u entäußern ver iſt, und wie ſie das gegebene Aergernis
wieder gutmachen ſoll

III Was nun den Hauptpunkt unſerer Frage, die Abſolution
von reſervierten Zenſuren anbelangt, ſo iſt CS Aus der Natur
der Reſervation und Aus dem Dekrete Cong t Inquisitionis
23 gunii 1886 C edis. tom XIX. DPaS 47 klar, daß der
Beichtvater ohne ſpezielle Vollmacht von den dem Papſte reſervierten
Sünden und Zenſuren außer In der Todesgefahr nicht abſolvieren
kann, „etlamsi censuratus Versetur I impossibilitate personaliter
adeundi Sedem 6t IN tali impedimento CUurSUus DPeTL Itteras
81 faciendus.“ Mare 1284 Beſitzt der Beichtvater aber die nötige
Vollmacht 3u aAbſolvieren, ˙o hat EL ſich genau nach den allgemeinen
und beſonderen Bedingungen 3u richten, die da vorgeſchrieben ſind,
namentlich was die aufzuerlegende beſondere Buße, die Entfernung
der N  en Gelegenheit, das Gutmachen des gegebenen Aergerniſſes
oder des zugefügten Unrechtes uſwé anbelangt. QTC 16

Für beſondere Notfälle des Pönitenten hat die Kirche
auch den einfachen Beichtvätern die Fakultät erteilt, ſelbſt von
Speclali modo dem Papſte reſervierten Sünden und Zenſuren direkt 3u
abſolvieren, „injunctis de jure injungendis“. Es ſind folgende Fälle

Wenn die Abſolution nicht ohne Gefahr eines ſchweren
Aergerniſſes oder einer chweren Infamie für den Pönitenten ver
ſchoben werden kann, bis die notwendige Fakultät rlangt ſein wird,
jedoch mit der Verpflichtung des Rekurſes den Apoſtoliſchen u
Wie unten Rr emerkt werden wird Decr. Cong R. t Inquis.

Junii 1886 Clã Sed tOom XIX
Dieſer Fall kann bei Chriſta leicht eintreten, enn ihr

Fortbleiben vbvon der Kommunion bei den Exerzitien gegen ſie Ver
dacht Erregen würde.

2 Auch enn dem Pönitenten ohne dieſe Gefahr ſehr chwer
„Valde durum“ fällt, ſo lange Im Stande der Todſünde leiben 3u
V

müſſen, bis die Fakultät eingeholt ſein wird, kann 1 ſofort direkt
abſolviert werden mit der Pflicht des Rekurſes, wie unten Nr folgen
wird So Cong. t Inquis. Junii 1897 AC Sed
XXS 24. Dieſes W— arten auf die Abſolution
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Im Stande der Todſünde kann eine ſo ſchwere Laſt werden, daß ſie
nach den Autoren ogar als Grund zur Entſchuldigung vor der
Integrität der Beichte gelten kann: Alph VI 487 „Per duos
VOI tres 168 exXSpeéctare“, nd Mare ſetzt dazu: „lice
PEeTL UILUIII tantum diem.“

Wer un dieſen Fällen von einem einfachen Beichtvater abſol
viert worden iſt, hat ſich Unter der Strafe von Reineidenz In dieſelbe
Zenſur innerhalb eines Nonats ſchriftlich an den Apoſtoliſchen u
U wenden, entweder un eigener Perſon oder durch den Beichtvater,
„Ad Standum mandatis Eeelesiae“. leſe Verpflichtung beſteht owohl
für die dem Papſte Spéciali modo als auch für die demſelben SIm-
pliciter reſervierten Zenſuren. Nur wer IN péericulo VCI articulo
mortis davon abſolviert wurde, iſt ZJum genannten Rekurſe nach
erfolgter Geneſung bloß für die Spéeciall modo reſervierten, nicht
aber für die simpliciter reſervierten Fälle ver  1  E Cong R 61
Inquis. Junii 1891 Ctã 8ed XIV 746) „Vergeßlichkeit
oder Unmöglichkeit, ſich ſchriftlich nach Rom wenden, ſchließe den
Rückfall mn die frühere Zenſur aus, ebenſo eine leicht ſchuldbare Nach
läſſigkeit.“ (Goepfert III 206

Beſitzt der Ordinarius QAus den Quinquennal⸗Fakultäten oder
n die delegierte Vollmacht, von den dieſen Fällen abſolvieren,
ſo kann der ſchuldige Rekurs anſtatt den Apoſtoliſchen U
ihn oder an ſeinen Generalvikar gerichtet werden. Cong R 6
Inquis. IDeC 1900 Cta 86d XXNXVIII 420

Der vorgeſchriebene Rekurs iſt dem von päpſtlichen Reſervat⸗
fällen Abſolvierten gänzlich erlaſſen, „81 poenitens Scribendo
impar, eidem confessario, 9u VI decreti 1886 6 1897 ADb80
utus Uerit, praesentare hequeat. 61 1PS1 durum Sit. alium
(Confessarium adire. 10Ce (COnfessarius absolvens PTO poenitente
epistolam 20 GIII mittere posseét.“ Cong 6t Inquis.

Sept 1900 Cłã Sed XXII 226)
Pro CxSCOmmunicatione 0b vetitam absolutionem COI-

plicis 20 EII APOS Nunqualn TemM!I  1 Cong
R Iũ Inquis. Junii 1899 Cc Sed 128)

Wären endlich die genannten oder anderen Sünden, welche
Chriſta V  U beichten hat, uN der betreffenden Dißzeſe biſchöfliche
Reſervatfälle, ſo hat ſich der Beichtvater diesbezüglich die allgemeinen
Regeln für biſchöfliche Reſervatfälle und die beſonderen Diözeſan⸗
vorſchriften halten.

ien. b Schwienbacher 88
(Fürbitte für Ddie Armen Seelen um Fegfeuer.)

Der hochw Kaplan Euſebius, der ſich viel mit Unterſuchung prak
tiſcher Fragen befaßt ſagt dem Volke In einer Katecheſe, man

für die Seelen der Verſtorbenen betet, ſolle man ſich nicht ſo viel
aufs Bitten als aufs Genugtun verlegen, die Bitten ſolle man auf
ſich ſe oder auf andere Lebende verwenden, die aAarmen Seelen


